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1. STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

1.1 Anlass, Erfordernis, Ziel und Zweck der Planung 

Der Bereich um den Autobahnknoten Rosenhof im Schnittbereich der Gemeinden Barbing, 
Neutraubling und Mintraching hat in den letzten Jahrzehnten durch seine topographische und 
geographische Lagegunst eine erhebliche Gewerbeflächenentwicklung erfahren.  

Hiervon profitierte u.a. auch der südliche Teil des Gemeindegebietes Barbing in den vergan-
genen Jahren. Für die weitere städtebauliche Gesamtentwicklung im Bereich Rosenhof ð
Autobahnanschlussstelle sieht die Gemeinde Barbing, sowie die angrenzenden Kommunen, wei-
teres Entwicklungspotential. 

Westlich der Planungsfläche liegen bestehende Gewerbe- und Industriegebietsflächen auf 
Gemeindegebiet Mintraching, die sich auf dem Stadtgebiet von Neutraubling entlang der 
BAB 3 weiterziehen. Südlich befindet sich, ebenfalls auf Gemeindegebiet Mintraching, derzeit 
eine Fahrsicherheitsanlage in Bau. 

Die Planungsfläche selbst ist bereits als gewerbliche Baufläche im gültigen Flächennutzungsplan 
Barbing dargestellt.  

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Mintraching ist an dieser Stelle benachbart ebenfalls 
eine gewerbliche Baufläche mit einer Flächengröße von ca. 1,0 ha dargestellt. 

Die Gemeinde Barbing beabsichtigt daher in o.g. Zusammenhang an geeigneter Stelle über 
eine Bauleitplanung eine städtebauliche Weiterentwicklung von gewerblichen Nutzungen um 
Rosenhof in Verbindung mit der Gemeinde Mintraching in einem verträglichen Maß. Die ge-
werbliche Fläche im Gemeindegebiet Barbing hat eine Flächengröße von ca. 4,0 ha. Die be-
nachbarte gewerbliche Fläche auf Gemeindegebiet Mintraching beträgt lediglich ca. 1,0 ha. 

Um die Planungsfläche mit hoher Standortgunst einer attraktiven gewerblichen Nutzung zufüh-
ren zu können ist interkommunal durch die Gemeinden Barbing und Mintraching geplant an 
dieser Stelle ein interkommunales Gewerbegebiet mit einer Gesamtgröße von ca. 5,0 ha aus-
zuweisen.  

Es bestehen bereits zwei konkrete Interessenten durch den Landkreis Regensburg zum Bau eines 
Landkreisbauhofes und einer Firma für Produktion von Backwaren mit angeschlossenem Café. 
Durch die beiden Vorhaben wird das geplante Gewerbegebiet vollständig belegt. 

Parallel zum vorliegenden Bebauungsplanverfahren in der Gemeinde Barbing stellt auch die 
Gemeinde Mintraching einen Bebauungsplan für einen Teilbereich des geplanten Interkommu-
nalen Gewerbegebietes auf. Die Planungen sollen das Verfahren soweit möglich zeitgleich 
durchlaufen. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Barbing in der Fassung vom 18.03.2014, redaktionell 
klarstellend ergänz am 29.04.2015 und 15.07.2014 wurde am 15.07.2014 vom Gemeinde-
rat festgestellt und am 22.12.2014 genehmigt. Die Gemeinde Barbing hat die Genehmigung 
am __.__._____ ortsüblich bekannt gemacht. Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wurde der Flächennut-
zungsplan mit integriertem Landschaftsplan mit dieser Bekanntmachung wirksam. Im weiteren 
Schritt ist nun die Erstellung eines Bebauungsplanes notwendig, um die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein interkommunales Gewerbegebiet zu ermöglichen. 
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1.2 Städtebauliche Konzeption, bauliche Nutzung 

Wesentlicher Inhalt ist die zulässige Art der baulichen Nutzung als eingeschränktes Gewerbe-
gebiet, sowie die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen. Ziel der Planung ist es, die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 30 Abs. 1 BauGB zu erreichen. 

Die geplanten Nutzungsmöglichkeiten der Gewerbegebietsflächen umfassen einen Teil des 
Spektrums des § 8 der BauNVO.  

Nicht zulässig werden eigenständige Tankstellen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sowie 
kombinierte Tank- und Rastanlagen oder eigenständige Rastanlagen. Die Einschränkung er-
folgt, da im Nahbereich, nördlich der BAB 3 bereits eine Tank- und Rastanlage besteht, und 
sich Tankanlagen im Umgriff der nächsten Autobahnausfahrten befinden, wird somit aus städ-
tebaulichen Gründen von den Gemeinden kein Bedarf für eine weitere solche Anlage im Gel-
tungsbereich gesehen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden aufgrund der auftreten-
den immissionsschutzrechtlichen Konflikte durch die stark befahrenen Fernstraßen ausgeschlos-
sen. Tankstellen sind nur als betriebszugehörige Tankstellen zulässig. 

Ebenso wurden Anlagen für sportliche Zwecke ausgeschlossen. Diese Nutzung sehen die Ge-
meinden in wohnortnahen Lagen städtebaulich günstiger gelegen, als im Umgriff der überge-
ordneten Verkehrswege. 

Ausgeschlossen wurden ebenfalls Betriebe, von denen Emissionen zu erwarten sind, welche dem 
Betrieb einer Lebensmittelproduktion (Voranfrage einer Firma zur Produktion von Backwaren) 
zuwider laufen würden. 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauGB werden vollständig ausge-
schlossen. Betriebsleiterwohnungen werden aufgrund der Immissions-Konflikte mit den geplan-
ten Betrieben (Nachtbetrieb der angefragten Bäckerei) und der benachbarten Fernstraßen 
ausgeschlossen. Die Gemeinde sieht die Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke ð wie auch die Anlagen für sportliche Zwecke ð in wohnortnahen Lagen städ-
tebaulich günstiger gelegen. Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen, da die Gemeinde für 
diese Nutzungen die periphere Lage des Gewerbegebietes als ungeeignet ansieht, und zudem 
besteht keine Notwendigkeit eines Anschlusses an Fernstraßen. 

Gebäude und Räume für freie Berufe sind nicht zulässig. Die Einschränkung ist städtebaulich 
begründet, diese Nutzungen sind im Kernort städtebaulich günstiger. Zudem ist im Allgemeinen 
bei einer solchen Nutzung nicht von einem nötigen Bezug/Anschluss zu einer Fernstraße auszu-
gehen.  

Notwendig ist die Gliederung durch Festsetzungen hinsichtlich des schalltechnischen Verhaltens 
der zulässigen Betriebe.  

Aufgrund der notwendigen Flexibilität orientiert sich das Maß der baulichen Nutzung an den 
Höchstgrenzen der BauNVO.  

Mit Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,8 und der Baumassenzahl von 10,0 in Verbin-
dung mit großzügigen Baugrenzen wird eine hohe Flexibilität der baulichen Nutzung (unter 
Berücksichtigung der genannten Einschränkungen) ermöglicht. Somit wird auch das Ziel flächen-
sparenden Bauens unterstützt. 

Mit Festsetzung einer höchstzulässigen Firsthöhe werden zum einen weitere Möglichkeiten für 
eine hohe bauliche Nutzung geschaffen, zum anderen wird durch die Höhenfestsetzung mit den 
geringen Überschreitungsregelungen eine unangemessene Belastung des Landschaftsbildes ver-
hindert.  
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Die bauliche Gestaltung wird zugunsten einer maximalen Flexibilität weitgehend offen ge-
lassen. Dachformen und Neigungen, sowie Materialien werden in den Bereichen Dach und Fas-
sade nicht vorgeschrieben.  

Auffüllungen werden im notwendigen Umfang für eine flächengleiche Betriebsflächenentwick-
lung und zur Herstellung von Verdunstungs- und Versickerungsanlagen mit notwendigem 
Grundwasserabstand zugelassen. Ausnahmen sind für die Erstellung von Lärm- und Sichtschutz-
wällen zulässig. 

Die unmittelbare Lage im Bereich der Autobahn und der direkte Anschluss an die Bundesstraße 
stellen optimale Voraussetzungen ein interkommunales Gewerbegebiet sowie eine Minimierung 
des Erschließungsaufwandes dar. Eine sinnvolle Erweiterung bzw. Ergänzung des bestehenden 
Gewerbegebiets Rosenhof östlich der Bundestraße ist somit möglich. Die getroffenen Festset-
zungen zur Höhenlage, der baulichen Gestaltung und Werbeanlagen sichern eine Integration 
in das vorhandene Umfeld. Die festgesetzte Bauweise und die maximale Grundfläche dienen 
der städtebaulichen Ordnung und Minimierung der Auswirkungen der Hochbauten.  
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1.3 Landes- und Regionalplanung/Raumordnung 

Die Gemeinde Barbing liegt im Sinne des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP Bayern 
2013) im Verdichtungsraum um die Stadt Regensburg 

Gem. Regionalplan der Region 11 ist Barbing als Siedlungsschwerpunkt im Stadt- und Um-
landbereich im Verdichtungsraum Regensburg gekennzeichnet. Barbing liegt an einer überre-
gional bedeutsamen Entwicklungsachse im Verdichtungsraum Regensburg. Als Siedlungsschwer-
punkt soll Barbing zentralörtliche Versorgungsaufgaben für die Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundbedarfs übernehmen. 

Insbesondere soll die Ergänzung fehlender Grundversorgungseinrichtungen angestrebt werden 
(RP 2.3 (Z)). Der Ausbau von Versorgungseinrichtungen und Arbeitsplätzen in diesem Raum soll 
dazu beitragen, Pendelbewegungen vor allem zur Kernstadt Regensburg zu verringern. Im 
Übrigen soll die Weiterentwicklung den Besonderheiten der jeweiligen Gemeinde Rechnung 
tragen: Als Standorte für gewerbliche Betriebe kommen vor allem Gebiete in der Nähe von 
Autobahnanschlüssen in Betracht. 

 
Regionalplan Regensburg, Raumstruktur 

Zu beachtende, überfachliche und fachliche Zielen der Raumordnung und Landesplanung, sind 
des weiteren: 

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und 
weiter entwickeln kann,  

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit 
versorgt sind,  

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann. (G 2.2.5) 
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Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonde-
rer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.  
(G 3.3.1) 

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspe-
zifischen Gegebenheiten angewendet werden. (G 3.3.1) 

Konkretisierend führt der Regionalplan aus: 

Die Weiterentwicklung der Region und ihrer Teilräume soll so ausgerichtet werden, dass ihre 
Stärken und somit die positiven Standortfaktoren gesichert und ausgebaut sowie Entwicklungs-
hemmnisse abgebaut werden. Dabei ist der Stabilisierung und Verbesserung der ökologischen 
Situation, der Verbesserung der Umweltbedingungen sowie der Erhaltung und Gestaltung von 
Frei- und Erholungsflächen insbesondere in den verdichteten Bereichen der Region ein beson-
deres Gewicht beizumessen. In allen Teilräumen sind Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Entwicklung und die Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe anzustreben. (RP 1.1 (G)). Die 
Unterstützung einer verstärkten kommunalen Zusammenarbeit in gemeinsam berührten Belan-
gen zur Entwicklung der Region ist von besonderer Bedeutung. Insbesondere ist eine intensivier-
te interkommunale Zusammenarbeit anzustreben - zwischen dem Oberzentrum Regensburg und 
den übrigen Gemeinden des Stadt- und Umlandbereichs Regensburg sowie den Gemeinden 
des Verdichtungsraumes vor allem in den Bereichen Siedlungswesen (Wohnen, Gewerbe), öf-
fentlicher Personennahverkehr, überörtliche Infrastruktur, wirtschaftliche Entwicklung, Freizeitein-
richtungen und Umweltschutz (RP 1.2 (G)). Im südlichen Teil des Mittelbereichs Regensburg, im 
nördlichen Teil des Mittelbereichs Neutraubling, ist es anzustreben, Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass die vom Flughafen München ausgehenden wirtschaftlichen Belebungseffekte im Ein-
klang mit der anzustrebenden räumlichen Ordnung verstärkt genutzt werden können. Die zu 
erwartenden positiven wirtschaftlichen Impulse sollen insbesondere zur Verbesserung der ge-
werblichen Wirtschaftsstruktur im ländlichen Raum der Region beitragen (RP 1.3 (G)).  

Es ist anzustreben, die Gemeinden im Umlandbereich im Verdichtungsraum Regensburg so zu 
entwickeln und zu ordnen, dass z.B. Voraussetzungen für den weiteren Ausbau und Neuansied-
lungen von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben verbessert werden. Ferner soll hier auf 
die Belange der Naherholung (Badeseen) besonders Rücksicht genommen werden (RP 1.3 (G)). 

Die Planungsfläche liegt gemäß der Sachdatenbank des Auskunftssystem zum Rauminformati-
onssystem der Landes- und Regionalplanung in Bayern (RIS) außerhalb von landschaftlichen 
Schutz- oder Vorbehaltsgebieten. 
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Rauminformationssystem ð Vorbehaltsgebiet  

 

Das Teilraumgutachten Stadt und Umland Regensburg verfolgte folgende Zielsetzung:  

Ziel der Erarbeitung des gemeinsamen Entwicklungskonzeptes war es, die Motorfunktion des 
Wirtschafts- bzw. Verdichtungsraumes Regensburg aus einem effizienten Zusammenspiel von 
Kernstadt und Umlandkommunen nach innen und nach außen für die gesamte Region Ostbay-
ern zu erhalten bzw. Gewinn bringend weiterzuentwickeln. Neben der Erarbeitung eines fach-
lich integrierten Entwicklungskonzeptes für den Untersuchungsraum kam dem Teilraumgutachten 
auch die Aufgabe zu, Möglichkeiten einer interkommunalen Kooperation aufzuzeigen und im 
Untersuchungsraum des Prozess der interkommunalen Kooperation einzuleiten.  

Bestandteil des Teilraumgutachtens ist auch ein Räumliches Struktur- und Funktionskonzept der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Gemäß Karte C II 4/3 wird Barbing als ein Schwerpunktraum der 
wirtschaftlichen Entwicklung und als Kompetenzraum Forschung und Entwicklung dargestellt.  

Die Darstellungen des räumlichen Struktur- und Funktionskonzeptes drücken insbesondere im 
Hinblick auf die Zuordnung gewerblicher Funktionen keine Ausschließlichkeit, sondern einen 
Orientierungsrahmen aus. Dies kann nicht anders interpretiert werden, da das Konzept emp-
fehlenden, nicht normativen Charakter hat. Es folgt zudem der Blickrichtung der Wirtschaftsun-
ternehmen, d. h. die Zuordnung von Schwerpunktfunktionen strebt an, eine sinnhafte räumliche 
Entwicklung mit den üblichen betrieblichen Standortwahlkriterien zu harmonisieren. Hier sind 
einer wünschenswerten Steuerungsfunktion ohnehin Grenzen gesetzt, da betriebliche Standort-
wahlentscheidungen zu einem erheblichen Teil Kriterien folgen, die sich nicht nach wissenschaft-
lichen Maßstäben bemessen lassen (Teilraumgutachten Stadt-Umland Regensburg - Fachkon-
zept Wirtschaft Kapitel C II 4). 
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1.4 Flächennutzungsplan, Entwicklungsgebot 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird das Plangebiet als gewerbliche Baufläche dar-
gestellt. 

Der integrierte Landschaftsplan macht zum Bereich des Planungsgebietes keine Aussagen. 
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Die geplanten Nutzungen des Bebauungsplanes entsprechen somit dem Entwicklungsgebot und 
widersprechen nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung ist gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Barbing 

 

1.5 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der benachbarten 
Gemeinde Mintraching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus der 15. Deckblattänderung des Flächennutzungsplanes Mintraching 

 


